
  
 

 
 
Beschlüsse des Einwohnerrates 
 
Gestützt auf § 26 Abs. 2 Gemeindegesetz und § 26 Abs. 1 Gemeindeordnung werden folgende, an-
lässlich der Sitzung des Einwohnerrates der Stadt Aarau vom 9. Mai 2016 gefassten Beschlüsse ver-
öffentlicht: 
 
1. Dem fakultativen Referendum unterstehende Beschlüsse (Ablauf der Referendumsfrist am 

13. Juni 2016): 
 

 1.1 Der Jahresbericht für das Jahr 2015 wird gutgeheissen. 
 1.2 Die Rechnung der Einwohnergemeinde Aarau für das Jahr 2015 wird genehmigt. 
 1.3 Die Satzungen des Planungsverbandes der Region Aarau werden genehmigt. 
 1.4 Die Kreditabrechnung Stadtbach, Sanierung Hammer, wird genehmigt. 
   
2. Abschliessend gefasste Beschlüsse: 

 
 2.1 Als Mitglied des Wahlbüros für den Rest der Amtsperiode 2014/2017 wird Julia Heuber-

ger gewählt. 
 2.2 Das Postulat "Für eine lebendige und lebenswerte Altstadt" wird nicht abgeschrieben. 
 2.3 Das Postulat "Aarau eusi gsund Stadt" wird abgeschrieben. 
 2.4 Das Postulat "Einführung einer Schuldenbremse" wird nicht abgeschrieben. 
 2.5 Die WOSA-Motion "Zusätzliches Ziel mit Indikatoren für Produktegruppe 01, Politische 

Führung" wird überwiesen. 
 2.6 Zur WOSA-Motion vom 29. Februar 2016 (verschiedene Produktegruppen) werden fol-

gende Beschlüsse gefasst: 
Überweisung: Anträge 4, 8, 10, 11, 15, 16, 18, 23, 27, 33 
Abgeänderte Überweisung: Anträge 6, 9, 14, 17, 19, 20, 22, 28, 29, 34 
Nichtüberweisung: Anträge 1, 2, 3, 5, 7, 12,13, 21, 24, 25, 26, 30, 31, 32 

 
Wer gegen einen dem fakultativen Referendum unterstehenden Beschluss das Referendum ergreifen 
will, kann bei der Stadtkanzlei unentgeltlich eine Unterschriftenliste beziehen. Vor Beginn der Unter-
schriftensammlung ist die Unterschriftenliste bei der Stadtkanzlei zu hinterlegen. Für den Fristenlauf 
gilt die Publikation im Amtsblatt vom 13. Mai 2016. 
 
 


